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VojtaöKommen mit der Schweiz. 
Bundesbefchlnß 

betreffend 
die Ratifikation des Uebereinkominens vorn 10. 
November 1920 zwischen der Schweizerischen 
Eidgenosiewschaft und der fürstlich liechtenstei-
nifchen Regierung ,'iber die Besorgung de» 
Post-, Telegraphen- und Televbondienstes im 
Fürstentum Liechtenstein- durch die schweizeri
sche Telegraphen- und Telephonverwaltnng. 

Die BuiU>esversammluna 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 
nach Einsicht der Botschaft des Bundesrates 

vom 17. November 1920. 
beschließt: 

Art. 1. Das Ucbereinkoinmcn vom 10. No
vember 1920 zwischen der Schweizerischen Eid-
genossenschaft und der fürstl. Liechtensteinischen 
Negierung betreffend die Besorgung des Post-, 
Telegraphen- und Telephondienstes im Für-
stentnm Liechtenstein durch die schweizerische 
Postverwaltung und die schweizerische Telegra-
phen- und Telephonverwaltuna wird ratifi-
ziert. 

Art. 2. Der Bundesrat >vird mit dem Voll-
zug dieses Beschlusses beauftragt. 

» * « 

llcbrrcititaintncn 
zwischen .» -

dem schiveizerijchen Bundesrar und der fürstlich 
liechtensteinischen Negierung betreffend die Be-
sorgung des Post-, Telegraphen- u. Telephon-
dienstes im Fürstentum Liechtenstein durch die 
schweizerische Postverwaltung und die sdjweize-
rische Telegraphen- und Telephonverwaltung. 

Ter schweizerische Bundesrat 
und 

Seine Durchlaucht der regierende Fürst von 
Liechtenstein 

im Geiste ailnachbarlicher Frelindschast, 
haben beschlossen, zum Zwecke der Besorgung 

des Post-, Telegraphen-. und Telephondienstes 
im Mrstentum Liechtenstein durch die schweize-
rische Post-, Telegraphen- und Telephonver-
Wallung einen Vertrag abzuschliesten und ha-
ben zu ihrem Bevollmächtigten ernannt: 

Der schweizerische Bnndesrat. 
Herrn Bundespräsident Dr. iur. Giuseppe 

Motta. Vorsteher des eidgenössischen Pol i -
tischen Departements. 

Seine Durchlaucht der regierende Fürst von 
Liechtenstein 

Herrn Dr. jur. Emil Beck, fürstlich liechtenstei-
nischer Geschäftsträger in der Schweiz, 

die. nachdem sie ihre Vollmachten in guter unv 
gehöriger Form befunden haben, über folgende 
Bestimmungen übereingekommen sind: 

Erster Abschnitt. 
Allgemeines. 
Artikel 1. 

Ter Postdienst, einschliesslich Postcheck- und 
Postsparkassendienst, 'sowie der Telegraphen-
und Telephondienst im Fürstentum Siechten-
stein werden auf Rechnung des Fürstentums 
durch die schweizerische Postverwaltuna und die 
schweizerische Telegraphen- und Telephonver 
waltung besorgt. 

Artikel 2. 
Die schweizerischen Gesetze und Vorschriften 

'über das Postwesen und das Telegraphen- und 
Telephonwesen, sowie die einschlägigen Ver-
träge und Uebereinkoinmen der Schweiz mit 
fremden Ländern gelten im Fürstentum Liech-
tenstein in gleicher Weise wie in der Schweiz. 

Artikel 3. 
Die Uebertretungen der fiskalischen Bundes 

gesetzt werden, soweit ihre gerichtliche Abwand-
lung erforderlich ist. in erster Instanz vom sstl. 
Landgericht in Vaduz beurteilt. 

Als Berufungsinstanz wird das st. gallische 
Kantonsgericht und als Knssationshof das 
schweizerische Bundesgericht in Lausanne be-
zeichnet. 

Artikel 4. 
1. Tie Post-, Telegraphen- und Telephon-

ämter im Fürstentum Liechtenstein sind als 
fürstl. liechtensteinische zu bwiriwcn, obwohl 
sie ausschlieizlich der ich>veiberischen Postver-
waltung und der schlveizerischeu Telegraphen-
und Telephonverwaltung unterstehen. 

2. Soweit in Slufchriften, Stempeln und 
Amtssiegelu der fürstlich liechtensteinischen 
Post-, Telegraphen- und Telephonämter Wap 
Pen und Landesfarben vorkommen, sind die 
fürstlich liechtensteinischen anzuwenden. 

y. Tie im Fürstentum Liechtenstein beschäs-
tigten Angestellten liechtensteinischer Staatsan-
geHörigkeit haben, soweit sie zum Tragen einer 
Dienstmütze verpflichtet sind, daraus die liech-
tensteinische Kokarde anzubringen. 

Z w e i te r Abschn i t t. 
Postwertzeichen, Taxen und Gebühren. 

Artikel j . 
1. Die sürstlich liechtensteinische Regierunsi 

wird auf ihre Kosten eigene Postwertzeichen 
herstellen lassen, die in den dortiaen Postäm-
lern von der schweizerischen Postverwaltung 
nach den für die Schweiz geltenden Vorschriften 
ausgegeben und verwendet werden. Durch an-
dere Stellen darf die fürstlich liechtensteinische 
Regierung ihre Postwertzeichen ausschließlich 
nur für Sammelzwecke zum Verkaufe bringen. 

2. Schweizerische Postwertzeichen dürfen nur 
dann im Fürstentum Liechtenstein verwendet 
und von. den Liechtensteinischen Postämtern 
ausgegeben werden, wenn augenblicklich keine 
liechtensteinischen Postwertzeichen zur Versa-
gung stehe». Ter Wert der so verkauften Post-

Wertzeichen ist dem Fürstentum Liechtenstein 
gutzuschreiben abzüglich der Selbstkosten. 

3. Die Postwertzeichen des einen Landes 
finden im andern Land den gleichen strafrecht 
lichen schütz gegen Nachahmungen usw. wie die 
Postwertzeichen des eigenen Landes. 

Artikel 6. 
1. Für den Post-, Telegraphen- und Tele-

phonverkehr zwischen der Schweiz und Liechten-
stein finden die Taxen und Gebühren wie für 
den schweizerischen Jnlandsverkehr Anwen-
düng. Für den Post-. Telegraphen- und Tele-
phonverkehr des Fürstentums Liechtensteins 
mit dein Ausland gelten die nämlichen Tarife 
wie stir den schweizerischen Verkehr mit dem 
Ausland. 

2. T»s Recht nuf Gebührenireiheit im Für
stentum Liechtenstein richtet sich nach den glei 
chen Vorschriften, wie sie in der Schweiz gelten. 

D r i t t e r A b s c h n i t t . 
Verhältnis der Beamten und Angestellten. 

Artikel 7. 
1. Die Beamten und Angestellten des Post-, 

Telegraphen- und Telephondienstes in Liechten-
stein werden von der schweizerischen Post- und 
der schweizerischen Telegraphen- und Telephon-
rerivnltung angestellt. Tie fürstlich liechtenstei-
nische Regierung hat für die Besetzung ständt-
aer Stellen das Vorschlagsrecht. Ohne besondere 
w»sriichr ©ri'mbc ioll von ihren Borschlägen 
nicht abgewichen werden. 

2. Vorübergehend können im Fürstentum 
Liechtenstein, soweit es der Dienst erfordert, 
auch schweizerische Beamte und Angestellte ver-
wendet werden. 

Artikel 8. 
1. Rechte und Pflichten der Beamten und 

Angestellten für den Post-, Telegraphen- und 
Telephondienst sind im Fürstentum Liechten-
stein die gleichen wie in der Schweiz. 

2. Tie Behörden, Gerichte und Ortsvorste-
her des Fürstentums Liechtenstein haben die-
sein Personal bei seinen Dienstverrichtungen 
den nämlichen Beistand zu leisten wie die 
gleichartigen schweizerischen Behörden in der 
Schweiz. 

3. Von jeder Untersuchung oder Aburteilung 
gegen liechtensteinisches Post-, Telegraphen- und 
Telephonpersonal ist von den dortigen Gerich-
ten an die vorgesetzte Behörde des Beschuldig-
len i« gleicher Weise Mitteilung zu machen, 
wie dies den schweizerischen Gerichten obliegt. 

V i e r t e r A b s ch n i i t. 
Berkehrseinrichtungen. 

Artikel 9. 
Die Errichtung und Aufhebung von Post-, 

Telegraphen- und Telephonämter». die Ein-
richtung. Aenderung und Aushebuna von Post-
kiyrscii, sowie von Telegraphen- und Telephon-
anlägen im Fürstentum Liechtenstein können 
nur im Einvernehmen mit der dortigen Regie-

rung erfolgen. Die schweizerischen Verwaltun-
gen werden daherige Wünsche der liechtensteini-
schen Regierung nach' Möglichkeit berückstchtl-
gen, soweit es sich um Einrichtungen handelt, 
deren Kosten die Regierung selbst zu tragen 
hat. 

F ü n f t e r A b s ch n i t t. 
Postcheck- und Postsparkassendienst. 

Artikel 10. 
1. Bis zur Errichtung einer Postsparkasse in 

der Schweiz wird die schweizerische Postverwal-
tuiig einen besondern Postsparkassendienst im 
Fürstentum Liechtenstein einrichten und hiesÄr 
bis zur Einführung einer schweizerischen Post-
sparkasse tunlichst die bisher im Fürstentum 
Liechtenstein geltenden Vorschriften, iedoch un-
ter Zugrundelegung der Schweizerwährung, 
weiterbestehen lasien. 

2. Dagegen befaßt sich die schweizerische 
Postverwaltuna nicht mit der Uebernahme von 
Rechnungen und Guthaben liechtensteinischer 
Einwohner, die diese beim Postsparkassenamt 
in Wien besitzen. 

Artikel 11. 
Die aus dem Postcheck- und Postsvarkassen-

dienst im Fürstentum Liechtenstein fließenden, 
zu Anlagen verwendbaren Gelder sind nach den 
gleichen Grundsätzen anzulegen ivie die aus 
dem schweizerischen Postcheckverkehr stammen
den Gelder. Art. 12. Absatz 2. hiernach bleibt 
vorbehalten. 

Zur ÄandesPolitik. 
i. Mehr und mehr gewinnt man den Ein-

druck, daß das Kesseltreiben gegen die Arbeiter 
in einem engen Zus>m»ienhange mit der Lan-
despolitik und ihrer zukünftigen Gestaltung 
steht. Nicht die Liebe um das Arbeirerlos, nicht 
die Zorge um andere Dinge beim Arbeiter ha-
ben plötzlick. die Nothelferbewegung für den Ar-
beirer, vor der sich der einfache Mann bald nicht 
mehr auökennt, das Interesse so- verschiedener 
Kreise eingetragen. .Politik des Landes ist In 
diesem Falle Verfassungspolilik, d. h. die Ver-
sassung soll so ausgestaltet werden, daß dav 
Heft einige» nicht aus den Händen gewunden 
werden kann. Dazu braucht man die Arbeiter. 
Wohl redet man von Wirtschaftspolitik, von 
Hebung der Erwerbsmöglichkeiten des Volkes, 
das sei das erste und dafür habe uns die neu»: 
österreichische Regierung einen Fingerzeig gv-
geben. Der Lanoessürsr wollte und will — 
wenn nicht wieder heimliche und unheimliche 
Einflüsse oben aufkommen — zuerst eine mo
derne, iuch gewisse» Richtlinien vorgezeichnete 
Verfassung, er will zuerst Verfassuiigsvolitik 
treiben. Das ist zu wiederholten Malen und 
zu genügend versichert worden. Tas wollen jene 
Einflüsse in verdeckter Weise auch: ihnen ist 
aber die fstl. Entschließung ein Toni iin Auge 
und deswegen soll wieder, genährt von einigen I 

1 4 Feuilleton. 

Der KuntzebauLv 
{7- Roman von 31 Sehsfert-Klinger. 

lNachdruck verboten.) 
„Ich brauchte eine Frau, die ,u repräsentie-

ren verstand. Evas blendende Erscheinung, ihre ge-
sellschäftliche Gewandtheit fesselten mich. Ihre Per-
sönllchleit schien mir Ivie geschaffen für meine 
Zwecke." 

„Darum also." murmelte Bracht, „aus kalter 
Berechnung zerstörtest Du, Unheilstifter. Evas Zu-
neigung zu mir. Mir erscheint es unbegreiflich, daß 
ein Mensch so selbstsüchtig und gewissenlos zu han-
dein vermag. Als meine Gattin wäre Eva glücklicher 
gewerden, unter meiner Leitung hätten ihre Ta-
lente sich sicher entfaltet; sie ist auch nicht allein 
schuld an Eurem verfehlten Leben. Du hast stets 
leichtsinnig gewirtschaftet: oft genug habe ich mich 
gewundert, wie Du mit Goldstücken um Dich ge-
warfen hast." 

Zustimmend nickte Burow mit dem Kopse. 
„Man mußte glauben, Du hättest Millionen 

-zu vergeuden," fuhr Bracht unerbittlich und uner» 
schultert weiter. 

„Ja ja, es ist so über mich gekommen. Ich sah, 
dag an ein Vorwärtskommen nicht zu denken war, 
und da wurde ich verbittert: ich wollte wenigstens 
auch etwas vom Leben haben. Du wirst zugeben 
müssen, daß ich. als Junggeselle ein sparsamer, ge
wissenhafter Mensch war. Ich hatte mir vor meiner 
Verheiratung ein schönes Geld gespart. Damit war 
Eva bald fertig. Das Ersparte hätte ich verschmerzt, 
denn meine Praxis nahm einen ungeahnten Auf-
schwung. Ich bekam in verhältnismäßig kurzer Zeit 
so viele vornehme und reiche Kunden, daß ich mich 
mit kleinen Sachen überhaupt nicht mehr abzuge-
ben brauchte. Und doch war immer Geldmangel bei 
uns. Ich versuchte es mit Vorstellungen, Bitten und 
Beschwörungen." Er machte eine bezeichnende Hand-
bewegung. „Alles umsonst. An streng geordnete Ver-
Hältnisse gewöhnt, war mir anfangs wie einem sin-
kenden Schwimmer. Auf offener Straße, mitten in 
einer Verteidigungsrede überfiel mich ost ein sörm-
licher Schwindel, ich stockte, bekam Herzklopfen, das 
Unhaltbare meiner Lage stand plötzlich wie ein dro-
hendes Gespenst vor mir. Diese Zwischenfälle durf-
ten sich aber nicht gar zu hausig wiederholen, sonst 

hätte ich meinen Ruf, meine Kundschaft eingebüßt. 
Ich glaubte mich nur dadurch retten zu können, daß 
ich mir heimlich einen Geldsond schuf, den ich ohne 
Wissen meiner Frau vergröbern konnte." 

Philipp Burow hielt plötzlich erschrocken inne, 
als habe er mehr gesagt, als es seine Absicht war. 
Dann wieder sträubte er mit beiden Händen sein 
Haar, daß es wie in grauen Borsten das Gesicht 
umstarrte. 

„Auch in diesem Punkte hatte ich mich verrech-
net, denn Gelüste, die unter glücklicheren Verhält-
nissen sich niemals hervorgeragt hätten, machten sich 
bemerkbar, beherrschten mich nachgerade. Ich ließ 
mich treiben, ohne Widerstand zu leisten. Auf häus-
lichen Frieden, auf Einigkeit mit meiner. Famlie 
durfte ich nicht hoffen. Na. etwas will der Mensch 
haben, nachdem er sein Hirn bis zur äußersten 
Leistungsfähigkeit angestrengt. Aus den Weibern 
machte, ich mir nichts, da mußte denn das Spiel 
herhalten, der Wein mich für alle zertretenen 
Ideale entschädigen. Zum Glück besitze ich eine rich-
tige Pferdenatur. Mein Kopf ist immer wieder zur 
rechten Zeit kühl und klar, mein Rednertalent an-
scheinend unerschöpflich." 

..Armer Kerl", sagte Ludwig Bracht erschüttert, 

>„ja, diese Frauen, viel Gutes kommt nicht von ih-
^nen. Aber ich dächte, etwas mehr Widerstand könnte 
man ihnen doch entgegensetzen." 

„Den Frauen vielleicht. Der eigenen Frau ge-
genüber ist der ??on,i „mchtlvs. Tas ^cvinlijr Xu 
nicht, Ludwig, (llY ipn-chen mir nirfi: .vaui iidcr 
diesen Punkt." 

„315er Mensch, .- »ac :>v«I. einen ?>.' .. ««ben. 
der hinwegführt »vi» Äbgn-n». kann <•'• »nmiig. 
lich weitergehen, ivh-w MV.1,, '»!.>> ; : .\\'.C 

loren!" 
„Möglich", nickte Burow. mit seinem goldenen 

Bleististhaller spielend, „möglich! Es ist ja auch al
les gleich — was sind wir denn — ein paar Sand
körner, wer fragt in unserer schnellebigen Zeit dar-
nach, wohin der Schicksalssturm sie treibt. Die Kol-
legen schmunzeln, wenn einer von ihnen das Feld 
geräumt hat." 

„Aijs Dir spricht die Verzweiflung, Philipp! 
Aber, mein Gott, Dir muß hoch zu helfen sein. Di» 
verdienst Geld wie Heu. Gib doch nicht zu, daß es 
Euch zuvl Nnsegen wird. Setze der Frau ein be-
stimmtes Wirtschafts- und Taschengeld aus und 
übernimm die Ordnung aller andern Verpflichtung 

» 


